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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1993

Norm

StGB §15 B1

Rechtssatz

Von stra oser Vorbereitungshandlung kann nur bei einem (nicht schon selbst als Straftatbestand vertypten)

Geschehen die Rede sein, welches wegen seines entwicklungsmäßigen Abstandes zu einem angestrebten

strafgesetzwidrigen Verhalten noch von keiner Strafbestimmung erfaßt wird und daher strafgesetzlich nicht

subsumierbar ist.
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